
Änderungen der Hausratversicherungsbedingungen VHB 2003 durch die Reform 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG). 
 
Der Text einzelner Paragrafen wird umfassender, weil die Regelungen des VVG in den 
Bedingungstext übernommen wurden. Verweise auf das VVG entfallen.  
 
Folgende Regelungen gelten ab 01.01.2008 für Ihren Vertrag: 
 
§ 9 Nr. 1 a) VHB 2003 
1. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden, 

a) die der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant vorsätzlich herbeiführt. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen 
Vorsatzes in der Person des  Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 
 
Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.* 
 
Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil 
gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Abweichend von § 9 Nr. 1 a) Abs. 2 wird bei grober Fahrlässigkeit bis max. 
6.000,00 € geleistet, ohne die Schwere des Verschuldens zu prüfen. 
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§ 13 Nr. 2 bis 6 VHB 2003    

2. Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des  

Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn 
- sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist. 
- sich anlässlich eines Wohnungswechsels ein Umstand ändert, nach dem im Antrag    
gefragt worden ist. 

- die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine für  
den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht  
beaufsichtigt wird; beaufsichtigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der  
Nacht eine dazu berechtigte volljährige Person aufhält, 

 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich  

erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 
 
3. Pflichten des Versicherungsnehmers 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne  

vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung  
des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er 
diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von  
seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
4. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der 
Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) 
bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
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b)  Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung 
eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder 
die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen. 
 

5. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 
erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers 
von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 

6. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer  

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten 
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen  
Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 
entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war. 

c)  Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
- soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht  
  ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der    ,    
  Leistungspflicht war oder 
- wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des   
   Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 
- wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung   
  eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 
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Die Paragrafen 14 (Sicherheitsvorschriften) und 21 (Obliegenheiten des VN im 
Versicherungsfall) werden zu § 14 (neu) zusammengefasst. 
 
§ 14 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor 

Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
- in der kalten Jahreszeit die Wohnung zu beheizen und dies genügend häufig 
zu kontrollieren oder alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen 
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 
- die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen. 
 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat. 
 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls 
- nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des  
  Schadenszusorgen; 
- dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis  
  erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch –  
  anzuzeigen; 
- Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung –  
  ggf. auch mündlich oder telefonisch -  einzuholen, wenn die Umstände  
  dies gestatten; 
- Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung,  
  soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem  
  Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche  
  Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem  
  Ermessen zu handeln; 
- Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum  
  unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
- dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der  
  abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 
- das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die  
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer  
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freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das  
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und  
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den  
Versicherer aufzubewahren; 
- soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf  
  Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des  
  Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des  
  Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache  
  und Höhe des Schadens und über den Umfang der  
  Entschädigungspflicht zu gestatten 
- vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren  
  Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 
- für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige  
  aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren  
  einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere  
  abhanden gekommene Sparbücher und andere sperrfähige Urkunden  
  unverzüglich sperren zu lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem 
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) 
ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 

vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 

 

 

 

 

07.11.2007   Seite 5 von 7 



 

§ 21 VHB 2003 (statt “Obliegenheiten des VN im Versicherungsfall“) 
 
Übergang von Ersatzansprüchen 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der 
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei 
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
§ 22 VHB 2003 entfällt 
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§ 29 a) VHB 2003 
Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.Die 
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist 
und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des 
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und 
Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 
 
§ 29 b) VHB 2003 
Gerichtsstand 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist 
neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich 
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
 
 
 
 

Weitere Verbesserungen des VVG wie z.B. Rückbeitrag bei vorzeitiger Beendigung des 
Vertrages werden wir berücksichtigen. Auf die Wiedergabe der “Obliegenheiten bei der 
Vertragserklärung“ (Anzeigepflicht) verzichten wir, da Ihr Vertrag bereits besteht. Für Sie 
bessere Regelungen wie z.B. bei den “Rechtsfolgen bei Verletzung der Anzeigepflicht“ 
oder “Erlöschen der Rechte des Versicherers“ werden wir selbstverständlich anwenden. 
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